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L66507 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke

Flurbereinigung Tirol

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

80/06 Bodenreform

Norm

B-VG Art130 Abs2;

FlVfGG §19;

FlVfLG Tir 1996 §64 Z4;

Rechtssatz

Das Vorliegen eines aus rechtlicher Sicht funktionierenden Instrumentariums für die Beilegung von Streitigkeiten und

für die Aufsicht über die Agrargemeinschaft allein kann nicht in jedem Fall interner KonAiktsituationen gegen die

Bevorzugung der Nutzungsteilung ins TreBen geführt werden. Läge ein solcher (Extrem)Fall vor, und wäre die

Annahme berechtigt, dass durch eine Nutzungsteilung - im Gegensatz zu einer Gemeinschaftsnutzung - Berührungs-

und damit Streitpunkte verringert werden könnten, und dies im Ergebnis zu einer eDzienteren Bewirtschaftung der

Gemeinschaftsalm führte, so wäre dieses Argument zu Gunsten der Nutzungsteilung in die Abwägung einzubeziehen.
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